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7. Probemenge, die zur staatlichen Prüfung eingesandt 
wird

8. Ergebnisse der nach der bestätigten Gütevorschrift 
durchgeführten Prüfungen in der darin festgelegten 
Reihenfolge

Bestätigung:
Der ordnungsgemäße Ablauf der Produktion oben
genannten Arzneimittels wird bestätigt.

Unterschrift Unterschrift des
des für die Herstellung Leiters der Technischen
verantwortlichen Leiters Kontrollorganisation

(TKOP)

Anlage 5
zu §12 Abs 2 vorstehender 

Siebenter Durchführungsbestimmung

Name und Anschrift des Prüfinstitutes: Datum:

Mitteilung über die staatliche Prüfung 
, eines Arzneimittels

Die mit Begleitschein Nr. am
vom
eingesandle Probe des Arzneimittels 
der Charge , bestehend aus Behältnissen,
traf am im Prüfinslitut ein und wird
unter der Nummer geführt.

Die in der bestätigten Gütevorschrift (§11 Abs. 3 der 
Siebenten Durchführungsbestimmung vom 16. Dezem
ber 1969 zürn Arzneimittelgesetz) vorgeschriebenen
Prüfungen halten folgende Ergebnisse: ♦

Bemerkungen:

Die geprüfte Charge des Arzneimittels wird für den 
Verkehr freigegeben: ja/nein

Sie ist verwendbar bis:
(Direktor)

Anordnung Nr. Pr. 43 
über die Inkraftsetzung der Anordnungen 

über die Preisbildung für Projektierungsleistungen 
der volkseigenen Wirtschaft auf dem Gebiet 

des Veiarbeitungsmaschinen- und Fahrzeugbaues

vom 5. Januar 1970

§1
Die Anordnungen vom 5. Januar 1970

a) Anordnung über die Preisbildung für Projek- 
tierungsleistungen komplexer Projektierungsein
richtungen im Bereich des Ministeriums für Ver- 
arbeitungsmaschinen- und Fahrzeugbau

b) Anordnung über die Preisbildung für Projek- 
■ tierungsleistungen der Anlagenproduzenten

— Ministerium für Verarbeitungsmaschinen- und 
Fahrzeugbau —

werden ab 1. Januar 1970 in Kraft gesetzt. Die Anord
nungen und die gemäß Anordnung Nr. Pr. 2/1 vom 
28. Juni 1968 über das Preisantragsverfahren (GBl. П 
S. 573) erteilten Preisbewilligungen sind beim zustän
digen Preisorgan zu beziehen. Sie gelten für alle Pro
jektierungsleistungen auf dem Gebiet des Verarbei
tungsmaschinen- und Fahrzeugbaues, die nach diesem 
Zeitpunkt erbracht werden.

§ 2

Am 1. Januar 1970 treten die bis zu diesem Zeit
punkt gültigen Preisregelungen für Projektierungs- 
leistungen im Bereich des Ministeriums für Verarbei
tungsmaschinen- und Fahrzeugbau außer Kraft.

§3
Diese Anordnung tritt mit- Wirkung vom 1. Januar 

1970 in Kraft.

Berlin, den 5. Januar 1970

Der Minister 
für Verarbeitungsmaschinen- und Fahrzeugbau

Dr. G e o r g i
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